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1712 März 10 . A

"MEMORIALE1 [DER KATH. ORTE BEZÜGLICH DER WAHRUNG IHRER INTER¬
ESSEN BEI DEN BEVORSTEHENDENFRIE DENSVERHANDLUNGEN IN UT¬
RECHT ZUHANDEN DES FRANZ. AMBASSADORS FRANÇOIS -CHARLES DE
VINTIMILLE, COMTE DU LUC] »

EA VI 2 , 1639 h

"Demmenach der lobl . Cath . ohrten H. Ehrengesante zu absonderlichen

grosen danckh aufgenomen , das von seiten Jhro Ex . des Francösischen

hr . ambassadoren der weitsichtigen schritten , so die lobl . protestie-

rente [ =neugl . ] ohrt bey ausseren hoch potenzen gleich ir Versicherung

ietzigverhandlenter allgemeinen fridenschlusses gethan selbe Frundt-

meinlich verwahrnet , und sonsten aller bester gewogenheit in disere

geschäfft , und eiffrigen beytrags zu deren verlangen versicheret wer¬

den , da so haben wohl gedachte H. gesandte das gezimente vertrauen

billichen auch nemmen , und den hr . [ Laurent - Corentin ] de la Martiniere

Secretair de 1 ' ambasade als abgeordnet und accreditierten von hocher-

nant seiner Exc . mithin ersuochen wollen , auf das von seinen hochen
hr . Committenten solch nachtrucksame officien allerhöchster behörde
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abge . . . [ ?] werde , damit die lobl . cath . ohrt zusambt gemeiner Eydt-
gnoschafft mit guoten Vortheil dem allgemeinen vorseyeten friden nit
anderst , als auch in vorgehnten firdenstractaten geschehen , auch ein-

feltig Eingeschlossen werden mögend , darmit zu praecavieren bittente
das kein einige Eydtgn . streitsach von landtereyen und leüten nämlich
und absonderlich Meüsterth [ a ] 1 [ =Miinstertal ] , dogenburg [ =Toggenburg]
und andere , so ie der Eydtgnoschafft laut püntten auszutragen sein

werden , bey disen fridenschluss mit einiger dispositive ( als verlauten
will , das der gleichen von seiten protestierenten ohrten möchte ge-
suocht werden ) werden under den neüen vorwand keyserlichen [ Karl VI . ]
lechenschafft (wie hr . bischoff zu Constans fürstl . gn . [ Johann Franz
Schenk von Stauffenbevg ] einiges von dem Churfürstlichen Collegio so-
licitiert und angericht ) die höchste rechte der lobl . Ohrten in der

Eydtgn . oder deroselben einverleibten landen impegniert oder bestricht
werden sollen , welchem nach diser gnädigsten respective und hochge¬
neigten willfahr Unser gn . H. und Oberen [ - im  Falle von Stadt und Amt
Zug war dies Ammann und Rat - ] sich um so mehr getrosten , als in dem
Ewigen pundt [ von 1516 ] solche gesteifet , und unsere getreüe beobach-

tung desselben Jhro aller Christenlichsten Maiestet [ Ludwig XIV . ] be¬
stens bekandt , auch für wehrent , der lobl . Cath . ohrten eigentlicher

aufrichtigkeit und tieffister Ehrenpietung solche voraus versicheret
sein mag und solle . . . .

Cantzly Lucern ” .

1 ) Vorliegendes Memorial wurde auf der Tagsatzung der VII kath . Orte sowie
der Abtei st . Gallen vom 7 . bis 11 . März 1712 in Luzern beschlossen , s.
EA VI 2 , 1637 (Nr . 736 ) . Stadt und Amt Zug war dabei u . a . auch durch
Beat Jakob II . Zurlauben vertreten.
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